
deutschen Staatsangehörigkeitsrechts die deutsche 
Staatsangehörigkeit verloren haben». Sie erhalten durch 
diese Regelung die Möglichkeit, eine Scheidung ihrer 
Ehe nach dem Recht der DDR zu beantragen.
Die Gesetze der DDR sind nach § 17 Abs. 3 EGFGB 
auch dann anzuwenden, wenn das gemeinsame Heimat
recht ausländischer Ehegatten» eine Scheidung der Ehe 
nicht oder nur unter außerordentlich schwierigen Um
ständen gestattet. Dies gilt z. B. für das Eherecht sol
cher Länder wie z. B. Italien und Spanien, die aus 
religiösen Gründen eine Ehescheidung nicht zulassen. 
§ 17 Abs. 3 EGFGB kann aber nur angewendet werden, 
wenn nach den Prozeßvorschriften die Zuständigkeit 
eines Gerichts der DDR gegeben ist.
Die Nichtigkeitserklärung einer Ehe richtet sich gern. 
§ 17 Abs. 4 EGFGB nach den Gesetzen, die für die 
Eingehung der Ehe nach § 15 maßgebend waren. Dies 
gilt sowohl für die Folgen der Nichtbeachtung der 
materiellen als auch der formellen Voraussetzungen.

Rechtsverhältnisse zwischen Eltern und Kindern
Die §§ 18 und 19 EGFGB regeln die Rechtsverhältnisse 
zwischen Eltern und Kindern, gleich, ob sie innerhalb 
oder außerhalb einer Ehe geboren sind. Zum umfas
senden Schutz der Interessen des Kindes gelten die 
Gesetze des Staates, dessen Staatsbürgerschaft das 
Kind besitzt. Der Unterschied zwischen den §§ 18 und 19 
besteht darin, daß bei der Feststellung der Abstam
mung eines Kindes unveränderlich an die Staats
angehörigkeit im Zeitpunkt der Geburt angeknüpft 
wird, um die in Statussachen erforderliche Stabilität 
zu sichern. Dagegen ist nach § 19 für die Beurteilung 
der übrigen Rechtsverhältnisse zwischen Eltern und 
Kindern die jeweilige Staatsangehörigkeit des Kindes 
maßgebend. Ein Wechsel der Staatsangehörigkeit ist 
also zu berücksichtigen, da sich damit in der Regel 
auch die Lebensverhältnisse des Kindes geändert 
haben.
Die Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit des 
Kindes, die auch in anderen sozialistischen Ländern 
vorgesehen ist1«, kann in manchen Fällen — z. B., wenn 
die Abstammung erst festgestellt werden soll — zu 
Schwierigkeiten führen, da nach den meisten Staats
angehörigkeitsregelungen ihr Erwerb durch Abstam
mung erfolgt. Andererseits ist zu beachten, daß dann, 
wenn die Mutter DDR-Bürgerin ist, das Kind auf jeden 
Fall die Staatsbürgerschaft der DDR besitzt, auch wenn 
der Vater Bürger eines anderen Staates ist11. In den 
anderen Fällen, insbesondere wenn das Kind eine 
doppelte Staatsangehörigkeit besitzen sollte, ist nach 
der Bestimmung des § 23 EGFGB zu verfahren.

Die Annahme an Kindes Statt, ihre Voraussetzungen, 
Wirkungen und ihre Aufhebung bestimmen sich nach 
den Gesetzen des Staates, dem der Annehmende im 
maßgeblichen Zeitpunkt angehört (§ 20 EGFGB). Damit 
wird berücksichtigt, daß das Kind seine künftige Hei
mat bei seinen Adoptiveltern haben wird, so daß 
deren Rechtsordnung auch für die Begründung und 
die Folgen der Annahme an Kindes Statt maßgeblich 
ist. Ist das anzunehmende Kind Bürger der DDR, so 
bedarf es der in § 20 Abs. 2 EGFGB genannten Zu
stimmungserklärungen. 8 * * 11

8 In § 17 Abs. 2 EGFGB wird also absichtlich der Begriff 
„deutsche Staatsangehörigkeit“ verwandt, da die Staatsbürger
schaft der DDR nach Maßgabe der AO vom 30. August 1954
durch die Eheschließung nicht verlorengeht.
» Nur dieser Fall fällt unter die Regelung des § 17 Abs. 1 
Satz 1. Ist ein Ehegatte Bürger der DDR, so Anden stets die 
Vorschriften des FGB Anwendung, 
to So z. B. in der CSSR und der Volksrepublik Polen.
11 Vgl. § 3 der AO über die Gleichberechtigung der Frau im 
Staatsangehörigkeitsrecht vom 30. August 1954.

Vormundschaft und Pflegschaft
Entsprechend dem die Regelung des Kollisionsrechts 
bestimmenden Staatsangehörigkeitsprinzip sind auch 
für die Anordnung oder Beendigung einer Vormund
schaft oder Pflegschaft die Gesetze des Staates maß
gebend, dem die zu betreuende Person angehört (§ 21 
Abs. 1 EGFGB). Die Organe dieses Staates sind auch 
für die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen 
zuständig. Zum Schutze der Interessen hilfs- oder 
pflegebedürftiger Bürger anderer Staaten kann von 
den zuständigen Organen der DDR eine vorläufige 
Vormundschaft oder Pflegschaft nach den Bestimmun
gen des Familiengesetzbuchs angeordnet werden, falls 
die Person Wohnsitz oder Aufenthalt in der DDR hat 
(§ 21 Abs. 2 EGFGB)1». Die prinzipielle Zuständigkeit 
der Heimatorgane wird dadurch nicht berührt. Das 
Rechtsverhältnis zwischen Vormund, Pfleger und dem 
Mündel oder Pflegebedürftigen bestimmt sich entspre
chend der allgemein international üblichen Praxis 
nach den Gesetzen des Organs, das den Vormund oder 
Pfleger bestellt hat (§ 21 Abs 3).

Allgemeine Vorschriften
Die §§ 22 bis 25 EGFGB enthalten Bestimmungen all
gemeiner Art.
§ 22 bestimmt, daß die Rüdeverweisung des Rechts 
eines anderen Staates auf die Gesetze der DDR anzu
nehmen ist. Dies kann in allen Fällen praktisch wer
den, in denen auf Grund des Staatsangehörigkeits
prinzips fremdes Recht zur Anwendung gelangt, wel
ches seinerseits vom Wohnsitz ausgsht. Wie sich dar
aus ergibt, bedeutet die kollisionsrechtliche Verwei
sung auf das Recht eines anderen Staates nicht nur die 
Verweisung auf die Sachnormen, sondern auch auf 
das Internationale Privatrecht dieses Staates. Eine 
Bestimmung über die sog. Weiterverweisung enthält 
das EGFGB nicht, so daß diese nicht in Betracht 
kommt.

§ 23 Abs. 1 bestimmt zunächst in Übereinstimmung 
mit dem bisherigen Recht (Art. 29 EGBGB), daß in 
bezug auf staatenlose Personen die Gesetze desjenigen 
Staates Anwendung finden, in dem die Person Woh
nung oder ständigen Aufenthalt hat. Neu ist die Vor
schrift des § 23 Abs. 2 EGFGB. Sie macht sich erforder
lich, weil nach den Gesetzen einer großen Anzahl von 
Staaten1^ die Eheschließung keine Änderung der 
Staatsangehörigkeit der Ehefrau zur Folge hat. Sie 
behält ihre bisherige Staatsangehörigkeit weiter, kann 
dazu jedoch möglicherweise eine weitere Staatsbürger
schaft erwerben. Auch die Kinder aus Ehen, deren 
Partner eine unterschiedliche Staatsbürgerschaft be
sitzen, erwerben als Folge dieses Zustandes häufig 
eine doppelte Staatsangehörigkeit. Auf Grund dieser 
Entwicklung werden die Gerichte künftig häufiger vor 
die Frage gestellt werden, welche Rechtsordnung an
zuwenden ist, wenn eine Person die Staatsbürgerschaft 
mehrerer Staaten besitzt. Eine Antwort hierauf gibt 
die Regelung des § 23 Abs. 2. Ist die Person auch Bür
ger der DDR, so finden danach die Gesetze der DDR 
Anwendung. In den anderen Fällen ist festzustellen, 
zu welchem Staat die Person auf Grund ihrer Her
kunft, Sprache, Lebensverhältnisse usw. die engsten 12 13

12 Die Regelung erweitert also in Ergänzung der §§ 99 und 104 
FGB die gesetzlichen Möglichkeiten der Anordnung vorläufi
ger Vormundschaften und Pflegschaften.
13 Das gilt z. B. für alle sozialistischen Staaten; aber auch an
dere Staaten folgen dieser Regelung. Das unter den Auspizien 
der Vereinten Nationen entstandene New Yorker Abkommen 
über die Staatsangehörigkeit der verheirateten Frau vom 
20. Februar 1957 geht davon aus, daß weder die Eheschließung 
noch die Auflösung der Ehe, noch ein Wechsel der Staats
angehörigkeit des Ehemannes während der Ehe sich auto
matisch auf die Staatsangehörigkeit der Ehefrau auswirkt 
(Art. 1).
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